
Acetylengas-Beleuchtung

Autor(en): [s.n.]

Objekttyp: Article

Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Band (Jahr): 14 (1898)

Heft 1

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-579056

PDF erstellt am: 12.07.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-579056


4 3Snftviecte fdjtDCijerifcpe §a»&B>erter«3titmta (Organ für bte offtjieïïen Çubltfationen bel Scptoeis. ®emerbeöereitt8) Sir. 1

pr ©rreicpung eineê eibg. ©eWerbegefepeS ftnb als bureaus
seiigemäfj p berbanfen ; 2. bie burcp Organifatioit ber

Berufsarten angeftrebte Berbefferung ber ßeprlingS», Arbeits«
unb ©rwerbSberpältniffe iff ein bringenbeS BebfirfniS ; 3. bie

auf gfreiioiHigteit bafierenben SSereine bon Arbeitnehmern
unb Arbeitgebern ftnb nicpt imftanbe, ben Btifeftfinben im
Arbeits« unb ©rwerbSleben abpfeifen; 4. bie gefepltcp ge»

fd&iigten BerufSorganifationen fielen unter StaatSaufficpt ;
ipre Sompetensen œerben burcp baS ©ewerbegefep feftgefteßt
unb gegen ipre Befiplfiffe iff ein ßtefurSrecpt gewäbrleiftet.
®ie Regelung ber BerfaufSpreife iff nicpt Sacpe ber Berufs»
orgamfaiion, mob! aber Hegt in ibrer Bflicpt, im fftapmen
ber ©efepe fiber unlautern SBettbewerb bie Sutereffeu beS

Berufs p wapren; 5. eg iff babin p ftreben, ben Art. 31
ber BunbeSberfaffung p rebibieren, bamit obige ©runbfäpe

p befferer Surcpfiibrung ïommen.

Sapnbewegunß itt Süriip. ©ine Berfammlung oou
200 Scploffergefellen befcplofs ptnficptlicp ber bon ben

EDleiftern abgelehnten 3forberungen, nommais mit ben Bleiftern
in llnterbanblnngen p treten, jebocp fofort bie Sperre fiber
ben Blap 3üricp p berpfingen. Bon einem Streif wirb
borläufig Ilmgang genommen.

2>te Arbeitgeber ber Sßlaurer unb §anblanger
paben 50 Sßrojeut 3u?cplag für fltacptarbett unb Sonntags»
arbeit fomie Schlamm» nnb SOSafferarbeit unb 3faprtentfcpäbi»

gung für auswärtige Arbeit beWifligt, bagegen bie fforbe»

rungen betreffenb üßtinimallopn, ad&ftägige ßopnauSsaplung
unb biersepntägige Mnbfgung fomie fJticpteinfteßung bon
Knaben unter 16 Sapren abgeroiefen. — (Sine Berfamm»
lung bon 300 Maurern unb §anbtangern erflörte fiep mit
biefen 3ugeftänbniffen einberftanben.

©ptifilt(p=f»staler AtbeitetPerein Sern. Btit bem

3wecfe, einen befonberen Arbeiterfe£retär anpfteden, bat fiep

in Sern ein <prifiltcp»fostaIer Serein gebilbet, welcher bereits
110 Blitglieber säplt. SDaS Arbeiterbureau foil am 1. SDÎat

an ber arftgaffe eröffnet werben. 2)er Borfiaub Würbe

befteßt aus 37r. Summer, Arcpiteft ©ränieper, ÜJtotnr Stettier,
Sfbreiner ßtamfeper, Sotar b. ©repers, fjräulein SEbormann,
2>r. ßtopr, 3ltnœermeifter SBpber unb Starrer Aefcpbacper.

(Sine größere Berfammlung Pott §attbweïfern beê

Cantons Dbtualben in SernS befcploft, naep einem ßteferate
bon ©ewerbefefretär SrebS, etnftimmig bie Bilbung einer

Seftion beS fcpWeisertfcpen ©ewerbebereinS unb bie ©in»

füprung ßeprltngSprfifungen.

3tt Saufanne iji ein Stbteinertneijieroerein gegrfinbet
Werben. Sräfibent iff fèerr 3uleS ©olap.

fHcetyfettp&MeutfjtMtg.
Auf bem ®ebtete ber BeleucptungStnbuftrie gewinnt ber

neue ßtibale „Acetplen" fortfepreitenb eine bebeutenbere Aus»

bebnung, trop beS unerbittlichen SriegeS, ben feine Ber»

läumber mit ibm führen. ®S ift auch unbefireitbar, baff ber

ßhtf beS AceiplenS fompromiitiert unb feine ©rfolge ber»

Sögert würben burcp bie §anblungSWeife einiger feiner An»

banger, bie ihm gefährlicher würben, als feine gfeinbe. Dpne
gewonnene ®rfabrung, ohne SenntniS ber ©lemente ber

3frage würben Apparate fonffruiert, beren Anwenbung un»

peilooße ßtefultate unb Unfälle pr golge hatten unb einen

Augenblicf bie ganse 3afunft ber neuen BeleucpiungSart p
gefäbrben fepienen.

©egenwärtig Wirb befanntlicp baS Acetplen, ein farblofeS
©as bon intenflbem ©eruepe, aus bem ©alciumcarbib per»

gefteßt. 3m Jßrittcip iff bie ©ewinnung beS ©alciumcar»
bibs fepr einfacp. Salt unb Sohle werben gepulbert, im
richtigen SSerpältniS innig gemifept unb bann ber ©tnwir»
Jung eines fräfttgen eleftrifcpen Stromes bon mehreren pun»
bert Ampere auSgefept. S5er eleftrifcpe Strom übt babei

lebiglifb eine SBärmewirfung auS; ifi einmal bie Sipmelj»

temperatur beS gebrannten SalfeS burcp biefe ©rpipung beS

©emifcpeS erreicht, fo wirft eben ber Soplenftoff rebucierenb
auf ©alciumopb unter gleichseitiger Silbung bon ©alcium»
carbib. S)aS ©alclumcarbib iff eine rötlicp graue feinförnige,
ober ftraplig frpftaBinifcpe 371äffe. 37iit 2öaffer sufammen»
gebracht serfept eS fiep. ®te ©nbprobufte ber ©inwirfung
finb alfo gelöfcpter Salf unb Acetplen unb swar foflen tpeo»
retifcp auS 1 kg ©alciumcarbib 348 ßiter Acetplen ge*
Wonnen Werben, WelcpeS Quantum fiep bei praftifeper AuS»

ffiprung auf ca. 320 ßiter rebugiert.
3n lepter 3eit iff auep bie fepweiserifcpe Sttbuftrie ber

Acetplenfrage näper getreten, ©inen borsüglicpen Sßatent»
Apparat berbanfen wir ber fÇirma „Albert fftüegg
u. Sie., ©rfte fepweiger. A c et p l e n » Ap p ar at e»

3rabrtf in ßuseru."
SDie fßüeggfepen Anlagen geiepnen fiep burcp ©infaeppeit,

Sieperpeit ber Sonftruftion, bortreffliepe fßergafung unb gröpte
ßeiftungSfäpigfeit ans. gfir Rotels, fÇa&rifen, wie gans
befonberS auep für DrtfepaftSbeleucptungen bürften biefe
Apparate, bie in einer Stunbe 18—20,000 ßiter Acetplen»
gas erseugen, in fürgefter 3eit bielfaepe Anwenbung finben.

2Bie wir aus einem borliegenben SSericpt ber „Bleuen
3fir<per»3eifung" entnehmen, pat genannte $h:ma letter
Sage auip eine Beleuchtungsanlage bon 70 flammen im
neuen Banfgebäube ber ScpWeiserifcpen BolfSbanf in SBepi»

fon tnftaßiert. Sie Btefultate lauten pöcpft befriebigenb unb
es rfipmen Aße baS peße rupige ßiept.

SEBir gratulieren ber tpätigen fjirma sur ©inffiprung biefeS

neuen SnbuftriesweigeS. B.

©etfüiektsei.
©ibgenöfftffbe tßoft» unb Xelegrappenbctuten. Sie

Sireftion ber eibgenöffifepen Bauten in Bern berfenbet fo»
eben bie Sßrogramme betreffenb bieSEßetibewerbung für
©ntwörfe s« Sßoff» unb $ elegra pp en g e b äube n
in Bern unb Schaffpaufen. ®tefelben ftnb in ipren
Beftimmungen fepr flar gepalten unb burcp Situations» unb
Stabtpläne ißuftriert, unter benen befonberS ber lieber»
ficptsplan berStabtBernim Sßlapftabe bon 1: 2000
ein wapreS SBleiftermerf iff. AIS Prämien für bie beffen @nt»

Würfe ftnb auSgefept: für bie Berner Baute 3fr. 8000, für bie

Scpaffpaufer Baute gfr. 5000. S)a8 SßceiSgericpt beftept
aus bem Arcpiteften Auer in Bern, ®uß in 3ürtcp, Burnat
in BibiS, Baurat ßnbwig Hoffman in Berlin, Stabtarcpiteft
§irfcp in ßpon, glüefiger, ®ireftor ber eibg. Bauten in
Bern unb Dberpoftbireftor ßup in Bern.

©ewerbeaugpeßunß Bafel. SDie AusfteßungSfommtfjlon
pat befcploffen, baff mit ber ©eWerbeauSfteßung in Bafel
pro 1899 eine internationale AuSftellnng für
Aäerfseugmafcpinen berbunbeu werbe. IBlan pofft ba»

burcp ber AuSfteßung einen befonberen AnsiepungSpunft su
berfepaffen.

kantonale ©ewerbeauSffeßunß iu îpun 1899. Sie
erften wefentlicpen Borarbeiten: ©ruppenorbnung unb aß»

gemeines Btegulatib über bte Qrganifation, ben Berfepr mit
ben AuSfteßern unb bie BerWaltung, ftnb beenbet.

Bauwefen tu 3üricp. Sern SantonSrat wirb bean»

tragt, ben Saufcpbertrag mit ber Stabt 3üri(p betreffenb
Abtretung beS StrafpauSarealS an bie Stabt nnb Abtretung
beS alten SpeaterpIapeS nebft ber Sötlb Blägelifcpen ßiegen»

fepaft an ben Staat su genehmigen unb «bem BtegierungS»

rat einen erften ®rebit bon 1,715,000 fÇr., bon Welcpen

1,200,000 3fr. burcp bie Saufcpaufsaplnng ber Stabt ge»

beeft werben, für Bau unb BTlöblirung einer Strafanftalt
in BlegenSborf su bemißigen, unb einen satten Srebit bon

560,000 3fr. für Bau unb fßtoblirung einer neuen fßoligei»

faferne neben ber 37lilitärfaferne in Aufeerftpl, in welcpem
©ebäube für etnftweilen auep noep einige BerwaltungS»-
abtetlungen untergebracht würben.
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zur Erreichung eines eidg, Gewerbegesetzes sind als durchaus
zeitgemäß zu verdanken; 2. die durch Organisation der

Berussarten angestrebte Verbesserung der Lehrlings-, Arbeits-
und Erwerbsverhältnisse ist ein dringendes Bedürfnis; 3. die

auf Freiwilligkeit basierenden Vereine von Arbeitnehmern
und Arbeitgebern sind nicht imstande, den Mißständen im
Arbeits- und Erwerbsleben abzuhelfen; 4. die gesetzlich ge-
schützten Berufsorganisationen stehen unter Staatsaufsicht;
ihre Kompetenzen werden durch das Gewerbegesetz festgestellt
und gegen ihre Beschlüsse ist ein Rekursrecht gewährleistet.
Die Regelung der Verkaufspreise ist nicht Sache der Berufs-
organisation, wohl aber liegt in ihrer Pflicht, im Rahmen
der Gesetze über unlautern Wettbewerb die Interessen des

Berufs zu wahren; 5. es ist dahin zu streben, den Art. 31
der Bundesverfassung zu revidieren, damit obige Grundsätze

zu besserer Durchführung kommen.

Lohnbewegung in Zürich. Eine Versammlung von
200 Schlossergesellen beschloß hinsichtlich der von den

Meistern abgelehnten Forderungen, nochmals mit den Meistern
in Unterhandlungen zu treten, jedoch sofort die Sperre über
den Platz Zürich zu verhängen. Von einem Streik wird
vorläufig Umgang genommen.

Die Arbeitgeber der Maurer und Handlanger
haben 50 Prozent Zuschlag für Nachtarbeit und Sonntags-
arbeit sowie Schlamm- und Wasserarbeit und Fahrtentschädi-

gung für auswärtige Arbeit bewilligt, dagegen die Förde-
rungen betreffend Minimallohn, achttägige Lohnauszahlung
und vierzehntägige Kündigung sowie Nichteinftellung von
Knaben unter 16 Jahren abgewiesen. — Eine Versamm-
lung von 300 Maurern und Handlangern erklärte sich mit
diesen Zugeständnissen einverstanden.

Christlich-sozialer Arbeiterverein Bern. Mit dem

Zwecke, einen besonderen Arbeitersekretär anzustellen, hat sich

in Bern ein christlich-sozialer Verein gebildet, welcher bereits
110 Mitglieder zählt. Das Arbeiterbureau soll am 1. Mai
an der Marktgasse eröffnet werden. Der Vorstand wurde
bestellt aus Dr. Kummer, Architekt Gränicher, Notar Stettler,
Schreiner Ramfiyer, Notar v. Greyerz, Fräulein Thormann,
Dr. Rohr, Zimmermeister Wyder und Pfarrer Aeschbacher.

Eine größere Versammlung von Handwerkern des
Kantons Obwalden in Kerns beschloß, nach einem Referate
von Gewerbesekretär Krebs, einstimmig die Bildung einer

Sektion des schweizerischen Gewcrbevereins und die Ein-
führung Lehrlingsprüfungen.

In Lausanne ist ein Schreinermeisterverein gegründet
worden. Präsident ist Herr Jules Golay.

Acetylengas-Beleuchtung.
Auf dem Gebiete der Beleuchtungsindustrie gewinnt der

neue Rivale „Acetylen" fortschreitend eine bedeutendere Aus-
dehnung, trotz des unerbittlichen Krieges, den seine Ver-
läumder mit ihm führen. Es ist auch unbestreitbar, daß der

Ruf des Acetylens kompromittiert und seine Erfolge ver-
zögert wurden durch die Handlungsweise einiger seiner An-
Hänger, die ihm gefährlicher wurden, als seine Feinde. Ohne
gewonnene Erfahrung, ohne Kenntnis der Elemente der

Frage wurden Apparate konstruiert, deren Anwendung un-
heilvolle Resultate und Unfälle zur Folge hatten und einen

Augenblick die ganze Zukunft der neuen Beleuchtungsart zu
gefährden schienen.

Gegenwärtig wird bekanntlich das Acetylen, ein farbloses
Gas von intensivem Gerüche, aus dem Calciumcarbid her-
gestellt. Im Princip ist die Gewinnung des Calciumcar-
bids sehr einfach. Kalk und Kohle werden gepulvert, im
richtigen Verhältnis innig gemischt und dann der Einwir-
kung eines kräftigen elektrischen Stromes von mehreren hun-
dert Ampsre ausgesetzt. Der elektrische Strom übt dabei

lediglich eine Wärmewirkung aus; ist einmal die Schmelz-

temperatur des gebrannten Kalkes durch diese Erhitzung des

Gemisches erreicht, so wirkt eben der Kohlenstoff reducierend
auf Calciumoxyd unter gleichzeitiger Bildung von Calcium-
carbid. Das Calciumcarbid ist eine rötlich graue feinkörnige,
oder strahlig krystallinische Masse. Mit Wasser zusammen-
gebracht zersetzt es sich. Die Endprodukte der Einwirkung
sind also gelöschter Kalk und Acetylen und zwar sollen theo-
retisch aus 1 KZ Calciumcarbid 348 Liter Acetylen ge-
Wonnen werden, welches Quantum sich bei praktischer Aus-
führung auf ca. 320 Liter reduziert.

In letzter Zeit ist auch die schweizerische Industrie der
Acetylenfrage näher getreten. Einen vorzüglichen Patent-
Apparat verdanken wir der Firma „Albert Rüegg
u. Cie., Erste schweizer. A c ety l e n - Ap P ar at e-

Fabrik in Luzern."
Die Rüeggschen Anlagen zeichnen sich durch Einfachheit,

Sicherheit der Konstruktion, vortreffliche Vergasung und größte
Leistungsfähigkeit aus. Für Hotels, Fabriken, wie ganz
besonders auch für Ortschaftsbeleuchtungen dürften diese

Apparate, die in einer Stunde 18—20,000 Liter Acetylen-
gas erzeugen, in kürzester Zeit vielfache Anwendung finden.

Wie wir aus einem vorliegenden Bericht der „Neuen
Zürcher-Zeitung" entnehmen, hat genannte Firma letzter
Tage auch eine Beleuchtungsanlage von 70 Flammen im
neuen Bankgebäude der Schweizerischen Volksbank in Wetzt-
kon installiert. Die Resultate lauten höchst befriedigend und
es rühmen Alle das helle ruhige Licht.

Wir gratulieren der thätigen Firma zur Einführung dieses

neuen Industriezweiges. L.

VerWàMs.
Eidgenössische Post« und Telegraphenbauten. Die

Direktion der eidgenössischen Bauten in Bern versendet so-
eben die Programme betreffend die Wettbewerbung für
Entwürfe zu Post- und T elegra pH en g e b äude n
in Bern und Schaffhausen. Dieselben sind in ihren
Bestimmungen sehr klar gehalten und durch Situations- und
Stadtpläne illustriert, unter denen besonders der Ueber-
sichtsplan derStadtBernim Maßstabe von 1: 2000
ein wahres Meisterwerk ist. Als Prämien für die besten Ent-
würfe find ausgesetzt: für die Berner Baute Fr. 8000, für die

Schaffhauser Baute Fr. 5000. Das Preisgericht besteht

aus dem Architekten Auer in Bern, Gull in Zürich, Burnat
in Vivis, Baurat Ludwig Hoffman in Berlin, Stadtarchitekt
Hirsch in Lyon, Flücktger, Direktor der eidg. Bauten in
Bern und Oberpostdirektor Lutz in Bern.

GeWerbeausstellung Basel. Die Ausstellungskommisfion
hat beschlossen, daß mit der GeWerbeausstellung in Basel

pro 1899 eine internationale Ausstellung für
Werkzeugmaschinen verbunden werde. Man hofft da-
durch der Ausstellung einen besonderen Anziehungspunkt zu
verschaffen.

Kantonale GeWerbeausstellung in Thun 1899. Die
ersten wesentlichen Vorarbeiten: Gruppenordnung und all-
gemeines Regulativ über die Organisation, den Verkehr mit
den Ausstellern und die Verwaltung, sind beendet.

Bauwesen in Zürich. Dem Kantonsrat wird bean-

tragt, den Tauschvertrag mit der Stadt Zürich betreffend
Abtretung des Strafhausareals an die Stadt und Abtretung
des alten Theaterplatzes nebst der Wild Nägelischen Liegen-
schaft an den Staat zn genehmigen und -dem Regierungs-
rat einen ersten Kredit von 1,715,000 Fr., von welchen

1,200,000 Fr. durch die Tauschaufzahlung der Stadt ge-
deckt werden, für Bau und Möblirung einer Strafanstalt
in Regensdorf zu bewilligen, und einen zweiten Kredit von

560,000 Fr. für Bau und Möblirung einer neuen Polizei-
kaserne neben der Militärkaserne in Außersthl, in welchem
Gebäude für einstweilen auch noch einige Verwaltungs-
abteilungen untergebracht würden.
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